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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
liebe Bauherrinnen und Bauherren,

aus Ihren Wohnträumen die eigenen Wohnräume zu 
machen, das eigene Haus zu bauen, ist eine große 
Aufgabe. 

Der Entschluss, dies im Landkreis Kaiserslautern zu tun, ist 
eine gute Entscheidung.

Bei Planung und Ausführung Ihres Bauvorhabens müssen 
Ihre persönlichen Bedürfnisse und Wünsche mit einer 
Vielzahl von technischen und gesetzlichen Vorschriften 
in Einklang gebracht werden. Nicht in jedem Fall ist eine 
Baugenehmigung erforderlich, aber die baurechtlichen 
Vorschriften sind auch bei genehmigungsfreien Bau
vorhaben zu beachten.

Mit dieser Broschüre wollen wir Ihnen Informationen, 
wichtige Hinweise und Empfehlungen geben, um die 
Vorbereitung und Durchführung Ihres Vorhabens zu 
erleichtern und die Zusammenarbeit mit den am Bau  
beteiligten Fachbehörden so schnell und reibungslos  
wie möglich zu gestalten.

Weiter wollen wir Ihr Verständnis für unsere Kulturland
schaft und die Belange des Natur und Umweltschutzes 
wecken und ein energie und ressourcensparendes Bauen 
fördern.

Ganz sicher können im Rahmen einer solchen Infor
mationsschrift nicht alle anstehenden Fragen beantwortet 
werden. Die Mitarbeiter unserer Bauverwaltung und der 
anderen Fachämter der Kreisverwaltung stehen Ihnen aber 
jederzeit beratend zur Verfügung.

Ich hoffe mit Ihnen, dass Sie Ihr Bauvorhaben bald ver
wirklichen können und wünsche Ihnen ein gutes Gelingen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

Paul Junker

Landrat

Grußwort

Landrat Paul Junker
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Auswahl eines  
Grundstücks

Die Auswahl eines Baugrundstücks 
ist der erste entscheidende Schritt zur 
Verwirklichung Ihres Bauvorhabens, 
mit dem Sie zumeist eine langfristige 
Bindung an einen Standort eingehen. 
Bei der Auswahl können Sie nicht 
sorgfältig genug vorgehen. Sie sollten 
deshalb vor einem Erwerb das Grund
stück so genau wie möglich kennen
lernen. Es empfehlen sich Besuche zu 
verschiedenen Zeiten. Auch können 
Auskünfte der Nachbarn des in Auge 
gefassten Grundstücks hilfreiche 
Aufschlüsse geben.

Erschließung

Ein wesentlicher Punkt für die 
Bebaubarkeit eines Grundstücks ist 
die ge sicherte Erschließung. Das 
heißt, das Grundstück muss in ange
messener Breite an einer befahrbaren, 
öffentlichen Verkehrsfläche liegen 
oder mit einer öffentlichrechtlich 
gesicherten Zufahrt daran anliegen. 
Weiter müssen die Energie, Wasser
versorgungs und Abwasseranlagen 
zum Zeitpunkt des Bezuges benutz
bar und die Abwasserbeseitigung 
entsprechend den wasserrechtlichen 
Vorschriften gewährleistet sein. 

Wie es um die Erschließung Ihres 
Wunschgrundstücks bestellt ist, 
können Sie beim Bauamt  Ihrer 
zuständigen Verbandsgemeinde
verwaltung erfragen.

Voraussetzung für eine 
Bebaubarkeit

Der Grundstückseigentümer und/
oder käufer sollte(n) sich zunächst 
entweder bei der Verbandsgemeinde
verwaltung oder bei der Bauaufsichts
behörde des Landkreises erkundigen, 
ob das Grundstück nach den 
planungsrechtlichen Eigen schaften 
und dem Stand der Erschließung 
tatsächlich ein Baugrundstück ist und 
wie es bebaut werden darf.
Vorab ist also zu klären, ob auf 
dem gewünschten Grundstück das 
geplante Bauvorhaben überhaupt 
realisiert werden kann.

Gleiches gilt für schon bebaute 
Grundstücke.

Nachfolgende Fragen sollten  
besondere Beachtung finden:
  Welche Möglichkeiten der Bebau

ung bestehen hinsichtlich der 
Grundstückslage, der Grund
stücksgröße und des Zuschnittes?

  Welche Festsetzungen und Baube
schränkungen trifft der vorhandene 
Bebauungsplan oder die vorhan
dene Gestaltungssatzung?

  Welche Baubeschränkungen erge
ben sich durch die Umgebungsbe
bauung, wenn kein Bebauungsplan 
vorliegt?

  Liegt das gewünschte Grundstück 
im Außenbereich (außerhalb des 
Geltungsbereichs eines qualifizier
ten Bebauungsplans, außerhalb 
eines im Zusammenhang bebauten 
Ortsteils)?

  Ist die Erschließung des Grund
stücks gesichert?

  In welcher Höhe kommen ggf. 
Erschließungskosten auf mich zu?

  Ist das in Auge gefasste Grund
stück im Grundbuch belastet?

  In welcher Entfernung befinden sich 
der Arbeitsplatz, der Kindergarten, 
die Schule, Einkaufsmöglichkeiten?

  Ist eine ÖPNVAnbindung 
gewährleistet?

  Ist die Grundversorgung im Ort 
gesichert?

  Sind irgendwelche Beeinträchti
gungen, z. B. durch Industrie, 
Landwirtschaft, Straßen, Fluglärm 
oder sonstige Immissionen zu 
erwarten?

  Bestehen bereits Planungen, die 
möglicherweise in Zukunft zu 
Beeinträchtigungen führen können?

Bei Zweifeln über die Bebaubarkeit 
oder Erschließung eines Grundstücks 
empfiehlt sich eine Bauvoranfrage, die 
schriftlich bei der Verbandsgemeinde 
zu stellen ist. 

Altlasten

Vor dem Kauf eines Baugrundstücks, 
vor allem, wenn es sich um ein bereits 
genutztes, unbebautes Grundstück 
außerhalb von Neubaugebieten 
handelt, sollte man sicher aus  
schließen, dass sich dort Bodenver
unreinigungen aus früheren 
Nutzungen befinden. Sorgfältige 
Recherchen machen sich angesichts 
des großen, insbesondere auch  
finanziellen Risikos immer bezahlt. 
Fanden vielleicht Abbauarbeiten auf 
dem Grundstück statt? Wurde die 
Fläche eventuell früher gewerblich 
genutzt? Fanden Bodenbewegungen 
statt?

Antworten auf diese Fragen können 
erste Hinweise auf mögliche soge
nannte Altlasten liefern.

Bei der für den Landkreis Kaisers
lautern zuständigen Struktur und 
Genehmigungsdirektion Süd, 
Regional stelle Wasserwirtschaft, Abfall 
und Bodenschutz in Kaiserslautern 
kann nachgefragt werden, ob ent
sprechende Informationen über das 
Grundstück vorliegen.

Hier wird ein Kataster über Flächen mit 
bekannten oder vermuteten Altlasten 
und sonstigen kontaminierten Flächen 
geführt. Die vorhandenen Listen 
haben allerdings keinen Anspruch auf 

Das Baugrundstück
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Entsprechende Auskünfte über den 
geplanten Bauort erhalten Sie bei Ihrer 
Verbandsgemeinde. Im Zweifel kann 
die Begutachtung durch ein Ingenieur
büro ratsam sein. Es lohnt sich, die 
Nachbarn der angrenzenden Grund
stücke zu befragen.

Erkundigen Sie sich genau, wie sich 
die Gegend um das Grundstück 
darstellt und möglicherweise in der 
Zukunft aussehen kann.

Ebenfalls sollte man berücksichtigen, 
ob mögliche Immissionen, z. B. Lärm 
oder Verschmutzungen, den aus
gewählten Bauplatz beeinträchtigen 
können.

Erbbau

Bei einem Grundstückskauf ist der 
volle Kaufpreis zu entrichten, welcher 
einen großen Teil der Gesamtkosten 
ausmachen kann.

Es gibt aber auch andere Kauf
formen, z. B. die Nutzung im Wege 
des sog. Erbbaurechts. Dies ist ein 
grundbuchgesichertes Recht zur 
baulichen Nutzung eines fremden 
Grundstücks über einen festgelegten 
Zeitraum, in der Regel für 99 Jahre. 
Genaue Informationen über mögliche 
Erbbaugrund stücke erhalten Sie bei 
Ihrer Gemeinde.

Vollständigkeit. Sie werden laufend 
aktualisiert. Findet sich hier nichts 
über das gesuchte Grundstück, muss 
dies deshalb nicht ausschließen, dass 
dort nicht doch Schadstoffe im Boden 
lagern.

Klare vertragliche Absprachen 
zwischen Grundstückskäufer und 
verkäufer sind deshalb nach der 
umfassenden Informationssuche über 
das Grundstück die zweitwichtigste 
Altlastenvorsorge. Ob zum Zeitpunkt 
des Kaufs ein Altlastenverdacht 
besteht oder nicht, für den Fall der 
Fälle sollte vertraglich festgehalten 
werden, wer die Untersuchungs
kosten und ggf. weitere Maßnahmen 
zu tragen hat.

Erwerb

Bevor Sie sich endgültig für ein 
Grundstück entscheiden, sollten Sie 
es genau kennen. Eine wichtige Rolle 
spielt die Baugrundbeschaffenheit.
In Einzelfällen müssen vor Bau
beginn bestimmte Vorkehrungen 
getroffen werden, z. B. bei felsigem 
oder moorigem Boden, aber auch 
bei Grundstücken mit erhöhtem 
Grundwasserspiegel.

Diese beschriebenen Vorkehrungen 
führen natürlich auch zu Mehrkosten, 
welche Sie ggf. in den Bau einkal
kulieren sollten. 

M. Korz
Baggerbetrieb GmbH
Ausführung aller Erd-, Abriss-, 
Planier- und Transportarbeiten

Telefax 0 63 03/8 07 82-19
Mobil 01 74/23 39 860
www.korz-gmbh.de

Sembacher Straße 23
67677 Enkenbach-Alsenborn
Telefon 0 63 03/8 07 82-0

http://www.korz-gmbh.de
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Nebenkosten

Bei einem Grundstückskauf sollten 
Sie die anfallenden Nebenkosten 
beachten, die zu dem eigentlichen 
Grundstückspreis hinzukommen:

 Grunderwerbsteuer
 Notar sowie Grundbuchkosten
  ggf. Straßen, Kanal und 

Wassergebühren
  ggf. weitere Kosten (Vermessungs

kosten oder Maklerkosten)
  In Neubaugebieten: ggfs. 

Erschließungsbeiträge

Grunderwerbsteuer
Die Grunderwerbsteuer wird vom 
Finanzamt erhoben. 
Es werden Ihnen 5 % des zugrunde 
gelegten Kaufpreises/Grundstücks
wertes in Rechnung gestellt. 
Erwerben Sie ein Grundstück, 
welches bereits bebaut ist, wird 
die Grunderwerbsteuer auch vom 
Gebäude wert erhoben.

Notarkosten
Die Notar und Grundbuchkosten 
betragen in der Regel 1,5 % des 
Kaufpreises.

Erschließungsbeiträge für 
Straßenausbau, Kanal und 
Wasserversorgung
Ist Ihr Grundstück noch nicht 
erschlossen oder wird aufgrund der 

Das Baugrundstück

Grundstückswert

Auskünfte über Bodenwerte von 
Grundstücken können Sie bei Ihrer 
Verbandsgemeindeverwaltung 
erfragen oder bei der Geschäfts
stelle des Gutachterausschusses für 
Grundstückswerte beim zuständigen 
Katasteramt (Kusel bzw. Pirmasens) 
eingeholt werden.

Mithilfe von Kartenübersichten können 
Sie dort die aktuellen Bodenrichtwerte 
in Erfahrung bringen, welche einen 
guten Anhaltspunkt für den Grund
stückspreis darstellen.

Dieser Wert bildet allerdings nicht 
den erzielbaren Preis auf dem freien 
Markt ab. Er dient lediglich als 
Orientierungshilfe.

Teilung eines alten, größeren Grund
stücks in mehrere Bauplätze aufgeteilt, 
ist eine erneute Erschließung notwen
dig, Sie sollten diese Kosten in  
Ihrer Finanzierungsplanung  
berücksichtigen. Das Bauamt der 
zuständigen Verbandsgemeinde  
informiert Sie gerne. Auch wenn 
bereits eine Straße an Ihr Grundstück 
führt, können  dennoch Beiträge 
für den Straßenbau, den Kanal und 
die Wasserversorgung anfallen. Der 
Beitrag für den Straßenbau richtet sich 
nach den tatsächlich entstandenen 
Kosten. Obgleich die Gemeinde einen 
Teil der Kosten übernimmt, haben Sie 
als Grundstücks eigentümer den  
größten Anteil an den Straßenbau
kosten zu übernehmen.

Die Höhe der Kosten hängt von meh
reren Faktoren ab: So können breite 
Gehwege auf beiden Seiten, verkehrs
beruhigende Maßnahmen, Grün
flächen mit Bäumen oder Parkplätze 
die Straßenbaukosten und damit die 
Anlieger bzw. Erschließungsbeiträge 
erhöhen.

Die Kanal und Wasserversorgungs
beiträge richten sich nach der Grund
stücksgröße und dem Gebäude
volumen. Aktuelle Berechnungswerte 
für die zu erwartenden Beiträge 
er halten Sie vom Bauamt der zustän
digen Verbandsgemeindeverwaltung.
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Aus dem Flächennutzungsplan 
entsteht keinerlei Anspruch auf die 
Genehmigung der dargestellten  
Nutzung, jedoch kann ein 
Be bauungsplan nur aus dem Flächen
nutzungs plan entwickelt werden.
Sollen im Bebauungsplan vom 
Flächen nutzungsplan abweichende 
Festsetzungen getroffen werden, 
muss grundsätzlich ein Änderungs
verfahren für den Flächennutzungs
plan durchgeführt werden.

Bebauungsplan
Der Ortsgemeinderat beschließt die 
Aufstellung eines Bebauungsplanes, 
sobald und soweit es für die städte
bauliche Entwicklung und Ordnung 
erforderlich ist.
Im Bebauungsplan werden insbe
sondere Art und Maß der baulichen 
Nutzung, die Bauweise, die überbau
baren Grundstücksflächen (Grenzen, 
bis zu denen Sie bauen dürfen, bzw. 
Baulinien, an die Sie bauen müssen), 
Flächen für Maßnahmen zum Schutz 
und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft und die Verkehrsflächen 
festgesetzt.
Weitere Festsetzungen sind je nach 
Bedarf möglich bzw. erforderlich. Es 
wird also geregelt, was, wie und wo 
gebaut werden darf.

i. V. m. Art. 49 LV abzuleitende Pla
nungshoheit beinhaltet das Recht und 
die Pflicht für eine geordnete, städte
bauliche Entwicklung im Gemeinde
gebiet zu sorgen.

Die Planungshoheit übt die Gemeinde 
mit den Instrumenten der Bauleit
planung aus.

Die Bauleitplanung vollzieht sich in 
2 Stufen. Dementsprechend umfasst 
die Bauleitplanung den Flächen
nutzungsplan als vorbereitenden und 
den Bebauungsplan als verbindlichen 
Bauleitplan (§ 1 Abs. 2 BauGB).

Der Verbandsgemeinderat ist 
zuständig für die Verabschiedung 
des Flächennutzungsplanes und der 
Ortsgemeinderat ist zuständig für den 
Beschluss der Bebauungspläne als 
Satzung.

Flächennutzungsplan
Der Flächennutzungsplan (vorberei
tender Bebauungsplan) umfasst das 
gesamte Verbandsgemeindegebiet 
und ordnet den voraussehbaren 
Flächenbedarf für die einzelnen 
Nutzungen, wie z. B. für Wohnen, 
Gewerbe, Landwirtschaft, Wald und 
Gemeinbedarf.

Das Baurecht – Allgemein

Das öffentliche Baurecht unter
scheidet zwei grundsätzliche 
Bereiche:
Das Bauplanungsrecht – geregelt im 
Baugesetzbuch (BauGB) und durch 
Bebauungspläne als Ortsrecht in 
Verbindung mit der Baunutzungsver
ordnung (BauNVO) – beschäftigt sich 
damit, wo und was gebaut werden 
darf.

Das Bauordnungsrecht – geregelt in 
der Landesbauordnung – klärt, wann 
und wie gebaut werden darf, konzen
triert sich also auf die Ausführung des 
Bauvorhabens auf dem Grundstück. 

Voraussetzung für die Genehmigung 
eines Bauvorhabens ist sowohl die 
Übereinstimmung mit dem Bau
planungs recht als auch mit dem 
Bauordnungsrecht sowie mit den 
sonstigen öffentlichrechtlichen Vor
schriften (Baunebenrecht).

Das Bauplanungsrecht

Bauleitplanung
Die aus dem Selbstverwaltungsrecht 
der Gemeinde gem. Art. 28 GG 

Das öffentliche Baurecht

Dipl.-Ing. Heino Hasmann

· Prüfi ngenieur für Baustatik
·  Prüfsachverständiger für Standsicherheit

Fachrichtung Massivbau
· Beratender Ingenieur
· Schweißfachingenieur

Bahnhofstraße 1
Mail: info@pruefing.com
Web: www.pruefing.com

67655 Kaiserslautern
Telefon: 06 31 / 35 77 49 20
Mobil: 01 79 / 8 88 88 3966879 Kollweiler, Telefon: 0 63 85 / 99 39 73

E-Mail info@baggerbaecker.de
www.baggerbäcker.de

Gern für Sie da

mailto:info@pruefing.com
http://www.pruefing.com
mailto:info@baggerbaecker.de
http://www.baggerb�cker.de
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Als Bauinteressent sollten Sie sich 
vorab bei der Gemeinde über den 
Inhalt des Bebauungsplanes infor
mieren, um zu beurteilen, ob sich 
die Festsetzungen mit den eigenen 
Bauabsichten decken.
Hält Ihr beabsichtigtes Bauvorhaben 
die Festsetzungen des Bebauungs
planes ein, haben Sie bauplanungs
rechtlich einen Rechtsanspruch auf 
Erteilung einer Baugenehmigung. 
Allerdings muss hierbei auch die 
Erschließung gesichert sein.
Auf die Aufstellung, Änderung, 
Ergänzung oder Aufhebung eines 
Bebauungsplanes besteht kein 
Rechtsanspruch.

Fachbeitrag Naturschutz
Der Fachbeitrag Naturschutz ist der 
Beitrag der Landschaftsplanung (auf 
Ebene der verbindlichen Bauleit
planung) zum Bebauungsplan.
Hierin werden die Zielsetzungen des 
Landschaftsplanes konkretisiert.
Die Aufgabe besteht darin, die ört
lichen Erfordernisse und Maßnahmen 
zur Verwirklichung der Ziele des Natur
schutzes und der Pflege in Text und 
Karte darzustellen.

Hierzu gehören Aussagen zur Ein
griffsvermeidung, Eingriffsminimierung 
und zum Ausgleich der zu erwarten
den Eingriffe.

Die Grundlage dafür ist eine Eingriffs/
Ausgleichsbilanzierung.
Wesentliche Ziele des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege sind:
  die weitgehende Erhaltung von 

Grün und Baumbestand
  der Schutz von gesetzlich 

geschützten Biotopen sowie 
weiteren hochwertigen Flächen, die 
Minimierung der Negativwirkungen 
der geplanten Bebauung

  die Planung und Schaffung öffent
licher, naturnaher und gestalteter 
Grünflächen zur Erholungsnutzung

  die Begrünung der Straßenräume
  die Schaffung eines attraktiven 

Fuß und Radwegenetzes
  die Formulierung von Ausgleichs

maßnahmen für Eingriffe in den 
Naturhaushalt und das Land
schaftsbild des Plangebietes

Der Fachbeitrag Naturschutz und eine 
allgemeine Umweltprüfung sind in das 
Aufstellungsverfahren des Bebau
ungsplanes integriert. Die Belange 
betroffener Bürger, der relevanten 

Behörden können im Rahmen der 
Beteiligung artikuliert werden und 
finden so Eingang in die Planung.

Häufig enthalten Bebauungspläne 
auch landespflegerische Fest
setzungen für Grünordnungsmaß
nahmen auf den privaten Baugrund
stücken. Nehmen Sie deshalb auf 
jeden Fall Einsicht in den für Ihr Grund
stück maßgeblichen Bebauungs plan, 
um sich auch hierüber zu informieren.

Ausnahmen und Befreiungen
Bei einer untergeordneten 
Ab weichung von den planungs
rechtlichen Zuverlässigkeitskriterien 
(Fest setzungen) kann ein zunächst 
unzulässiges Vorhaben, in absoluten 
Einzelfällen, durch eine Ausnahme/
Befreiung doch noch ermöglicht 
werden. Das Baugesetzbuch bein
haltet zum Einen die Möglichkeit von 
Festsetzungen des Bebauungsplanes 
abzuweichen, sofern eine Ausnahme 
ausdrücklich im Bebauungsplan 
vorgesehen ist, zum Anderen ist ein 
Befreiungsantrag zu stellen.

Eine Befreiung ist im Gegensatz zur 
Ausnahme schriftlich zu beantragen 
und wird nicht ausdrücklich im Bebau
ungsplan aufgeführt. 
Befreiungen von den Fest setzungen 
sind jedoch nur möglich, wenn 
die Grundzüge der gemeindlichen 
Planung nicht berührt werden und 
weitere Voraussetzungen erfüllt 
sind. Individuelle personenbezogene 
Gründe sind nicht baurechtsrelevant.

Als Bauherr sollten Sie im Einzelfall 
einen begründeten, den Nach
barschutz berücksichtigenden Antrag 
vorab mit der Gemeinde und uns als 
Baugenehmigungsbehörde abstim
men. In der Regel muss aber davon 
ausgegangen werden, dass die 
Festsetzungen eines Bebauungsplans 
verbindlich und Befreiungen nicht 
möglich sind.

Einvernehmen der Gemeinde
Bei Bauvorhaben außerhalb eines 
Bebauungsplans ist die Gemeinde 
im Baugenehmigungsverfahren zu 
beteiligen.
Die stärkste und bedeutendste Form 
der Beteiligung stellt das Einver
nehmen gemäß § 36 BauGB dar. 
Diese Vorschrift regelt das Zusam
menwirken von Gemeinde und 
Baugenehmigungsbehörde bei der 
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Das Bauplanungsrecht erlaubt im 
Außenbereich eine Bebauung nur, 
wenn das Vorhaben zu den soge
nannten privilegierten Vorhaben zählt, 
die wegen ihrer Zweckbestimmung 
dort errichtet werden müssen.
Hierzu zählen in erster Linie land 
und forstwirtschaftliche Betriebe, 
öffentliche Ver und Entsorgungs
einrichtungen und bestimmte gewerb
liche Nutzungen, die besondere 
Anforderungen an die Umgebung 
stellen oder nachteilige Auswirkungen 
hervorrufen, sowie Anlagen zur  
Nutzung von Windenergie.
Ferner dürfen in gesetzlich genau 
festgelegtem Umfang bestehende 
und bereits genehmigte Gebäude 
im Außenbereich ausnahmsweise 
geändert oder erweitert werden, wenn 
keine öffentlichen Belange beein
trächtigt werden.

Hierunter versteht das BauGB 
(Baugesetzbuch) u. a.:
  die Darstellungen des Flächen

nutzungsplanes, die Darstellungen 
des Landschaftsplanes, die 
Belange des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege,

  die Belange der Denkmalpflege, 
die Belange der Wasser wirtschaft, 
die Gefahr der Entstehung, 
Verfestigung oder Erweiterung 
einer Splittersiedlung

Fazit: 
Ein Grundstück ist grundsätzlich 
bebaubar, wenn es:
  im Einklang mit dem Bebauungs

plan steht und die Erschließung 
(Verkehr, Wasserver und entsor
gung) gesichert ist (§ 30 BauGB);

  zwar nicht im Geltungsbereich 
eines qualifizierten Bebauungs
plans, aber innerhalb eines 
im Zusammenhang bebauten 
Ortsteils liegt, sich in die Eigen
art der Umgebung einfügt und 
die Erschließung gesichert ist 
(§ 34 BauGB).

Beurteilung bzw. der Genehmigung 
von Bauvorhaben.
Im bauaufsichtlichen Verfahren ent
scheiden wir bei Vorhaben innerhalb 
eines im Zusammenhang bebauten 
Ortsteiles (unbeplanter Innenbe
reich), im Außenbereich sowie bei 
Aus nahmen und Befreiungen im 
Einvernehmen mit der Gemeinde. Bei 
einer Versagung des Einvernehmens 
ist die Bau genehmigungs behörde 
grundsätzlich an die gemeindliche 
Ent scheidung gebunden, es sei denn, 
diese ist eindeutig rechtswidrig.
Beim rechtskräftigen Bebauungsplan 
ist das Einvernehmen nicht erfor
derlich, da die Gemeinde mit dem 
Bebauungsplan ihre Planungsab
sichten schon in Form einer Satzung 
allgemeingültig festgelegt hat.
Die Gemeinde erhält in diesen 
Fällen lediglich Kenntnis von dem 
Bauvorhaben.

Innenbereich – im Zusammenhang 
bebauter Ortsteile
Es gibt vielfach Bereiche innerhalb 
bebauter Gebiete, für die keine  
qualifizierten Bebauungspläne  
aufgestellt worden sind. Dies hat 
unterschiedliche Gründe.
Meist sind diese Gebiete in früheren 
Zeiten ohne Bebauungspläne ent
standen. Auch ist hier häufig nicht mit 
der Aufstellung von Bebauungsplänen 
zu rechnen, weil sie nicht für erforder
lich gehalten werden.
Hier richtet sich die Zulässigkeit 
einer Bebauung innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles 
(Innenbereich) nach den Vorschriften 
des § 34 BauGB. Dort ist ein Vor
haben zulässig, wenn es sich nach 
Art und Maß der baulichen Nutzung, 
der Bauweise und der Grundstücks
fläche, die überbaut werden soll, in 
die Eigenart der näheren Umgebung 
einfügt und die Erschließung gesichert 
ist. Im Innenbereich bestimmt also die 
Umgebungsbebauung die Kriterien 
für das Einfügen eines Vorhabens und 
somit für seine Zulässigkeit.
Je homogener sich eine Bebauung 
darstellt, umso mehr Anpassung an 
diese Bebauung ist zu verlangen.

Außenbereich
Der Außenbereich soll von  Bebauung 
grundsätzlich freigehalten werden, 
um diesen Bereich für die Erholung 
der Bevölkerung sowie für die land 
und forstwirtschaftliche Nutzung zu 
reservieren.
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und Feuerstätten fest, dass sie ohne 
oder mit geringen Abstandsflächen 
errichtet werden dürfen, wenn sie 
eine mittlere Wandhöhe von 3,20 m 
über der Geländeoberfläche nicht 
überschreiten, eine Länge von 12 m 
an einer Grundstücksgrenze und 
von insgesamt 18 m an allen Grund
stücksgrenzen nicht überschreiten 
und Dächer haben, die zur Grund
stücksgrenze nicht mehr als 45° 
geneigt sind.
Unabhängig davon, dass weitere 
Einzel heiten ggf. zu überprüfen sind, 
kann sich Ihr Nachbar grundsätzlich 
nicht gegen eine solche Grenz
bebauung erfolgreich wenden.

Bauherr (§ 55 LBauO)

Die Landesbauordnung legt im 
Grundsatz fest, dass der Bauherr 
dafür verantwortlich ist, dass die von 
ihm veranlasste Baumaßnahme dem 
öffentlichen Baurecht entspricht.
Der Bauherr hat zur Vorbereitung, 
Ausführung und Überwachung 
genehmigungsbedürftiger Vorhaben 
und von Vorhaben, für das Freistel
lungsverfahren nach § 67 LBauO 
durchgeführt wurde, einen Entwurfs
verfasser oder einen Unternehmer zu 
bestellen.

Bei geringfügigen oder technisch 
einfachen Vorhaben kann die Bau
aufsichts behörde auf die Bestellung 
eines Entwurfsverfassers verzichten.
Der Bauherr ist auch verantwort
lich für die Vorlage bestimmter 
Anzeigen und Nachweise bei der 
Bauaufsichtsbehörde.
Der Entwurfsverfasser oder Unte r
nehmer müssen die zur Vorbereitung 
und Durchführung des jeweiligen 
Bauvorhabens erforderliche Erfahrung 
und Sachkunde haben.
Insbesondere beim Freistellungs
verfahren und dem vereinfachten 
Genehmigungsverfahren haben die 
Entwurfsverfasser eine größere Ver
antwortung zu übernehmen.
Ihnen allein obliegt die Einhaltung der 
Bestimmungen.
Sie sind auch zunächst Ansprechpart
ner für Bauherren und Dritte (Nach
barn), wenn es um Unstimmigkeiten 

Grenzabstand (§ 8 LBauO)

Vor Außenwänden oberirdischer 
Gebäude sind Flächen von Gebäuden 
freizuhalten (Abstandsflächen).
Diese müssen auf dem Grundstück 
selbst liegen.

Sie dürfen auch auf öffentlichen 
Verkehrs, Grün oder Wasserflächen 
liegen, jedoch nur bis zu deren Mitte.
Grundsätzlich haben Sie mit jedem 
Gebäude immer mindestens 3,00 m 
Abstand von allen Grenzen Ihres Bau
grundstückes einzuhalten.

Vor die Außenwand vortretende Bau
teile wie Gesimse, Dachvorsprünge, 
Blumenfenster, Hauseingangstreppen 
und deren Überdachungen und Vor
bauten, wie Erker und Balkone, dürfen 
der Abstand im Einzelfall bis auf max. 
2,00 m unterschritten werden, wenn 
sie nicht mehr als 1,50 m vortreten.
Darüber hinaus bemisst sich der 
erforderliche Grenzabstand maßgeb
lich nach der jeweiligen Wandhöhe 
(H) und ist für festgelegte Baugebiete 
unterschiedlich geregelt.
So beträgt die Tiefe der Abstands
fläche im Allgemeinen 0,4 H, d. h., bei 
einem 8 m hohen Gebäude haben Sie 
3,20 m Grenzabstand einzuhalten.
In Gewerbe und Industriegebieten 
beträgt die Abstandsfläche 0,25 H, 
mindestens aber in allen Fällen 
3,00 m.

Auf eine weitergehende Erläuterung 
der vielen Sonderfälle wird an dieser 
Stelle verzichtet, da in aller Regel der 
o. g. Mindestabstand von 3,00 m 
ausreichend ist.
Im Einzelfall ist der von Ihnen beauf
tragte Entwurfsverfasser mit den 
Vorschriften vertraut und wird Sie 
umfassend beraten.

Grenzabstand für Garagen- 
und Abstellgebäude

Um eine rationelle Grundstücksbe
bauung zu ermöglichen, legt die 
LBauO für alle Garagen, für Gebäude 
und Anlagen zur örtlichen Versorgung 
mit Elektrizität, Gas, Wasser und sons
tige Gebäude ohne Aufenthaltsräume 

Allgemein

Im Gegensatz zum Bauplanungs
recht ist das Bauordnungsrecht nicht 
bundesweit einheitlich, sondern nach 
individuellem Landesrecht geregelt.
Im Land RheinlandPfalz ist dies die 
Landesbauordnung RheinlandPfalz 
(LBauO).
Das Bauordnungsrecht hat die Ver
meidung von Gefahren zum Inhalt, die 
bei der Errichtung und dem Betrieb 
baulicher Anlagen entstehen können. 
Das Bauordnungsrecht, welches 
sich aus dem Polizeirecht ableitet, 
stellt vor allem an die Standsicher
heit, Verkehrssicherheit und an den 
Brandschutz von baulichen Anlagen 
besondere Anforderungen. Es ist in 
den Bauordnungen der Länder sowie 
in den Sonderbauverordnungen 
abschließend geregelt. Der Staat als 
Bauaufsichtsbehörde bedient sich 
ausschließlich der Vorschriften, die 
zum öffentlichen Baurecht gehören. 
Private Rechtsbeziehungen, etwa 
zwischen dem Bauherrn und dem 
Grundstückseigentümer oder den 
Nachbarn, werden in der Regel nicht 
in die behördlichen Entscheidungen 
einbezogen.
Demzufolge ist eine Baugenehmigung 
immer dann zu erteilen, wenn einem 
Vorhaben öffentlichrechtliche Vor
schriften nicht entgegenstehen.
Nach den Bauordnungen der Länder 
ergeht sie unbeschadet privater 
Rechte Dritter.
Ergänzend zur LBauO wurden Ver
ordnungen zur detaillierten Regelung 
des Bauordnungsrechts erlassen.

Das Bauordnungsrecht

Bill Ernest – Fotolia
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RAAB KARCHER: DIE VIELFALT DER BAUSTOFFE.
DER RICHTIGE PARTNER FÜR ALLE KLEINEN UND
GROSSEN BAUVORHABEN.

Ob Sanierung, Renovierung oder Neubau, wir haben die passenden Baustoffe für IhrWunsch-Zuhause. Als Ihr Baustoffhandel in Kaiserslautern
bieten wir perfekte Leistungen: hoch qualifizierte Mitarbeiter, das klassische Baustoffsortiment inklusive der aktuellsten Fliesentrends in
unserer Ausstellung und einen 24-Stunden-Baumaschinen-Verleih.

Raab Karcher Niederlassung •Merkurstraße 39 • 67663 Kaiserslautern • Tel. 0631/5343-0 • www.raabkarcher.de/kaiserslautern

SIE HABEN IHRE LIEBLINGSBAUSTELLE. WIR DIE PASSENDEN BAUSTOFFE.

Für alle, die gerne sanieren, renovieren, modernisieren oder
sogar etwas ganz Neues bauen wollen, gibt es einen wichtigen
Partner: Raab Karcher, der Baustoffhändler Nummer 1 in Deutsch-
land – unter anderemmit einer Niederlassung in Kaiserslautern
vertreten. Auf über 300 m² Ausstellungsfläche, was sie zu einer
der größten Fliesen- und Bauelementausstellungen im Umkreis
macht, finden Kunden die unterschiedlichsten Variationen und
Möglichkeiten, um ihr Zuhause in neuem Glanz erstrahlen zu
lassen. Das Raab Karcher Team aus Kaiserslautern, in der Mer-
kurstraße 39, berät Privatkunden wie Handwerker kompetent
und findet für jeden Raum die passende Lösung.

Wer bauen möchte, braucht zum einen die richtigen Baustoffe
und zum anderen die passenden Inspirationen. Raab Karcher
Kaiserslautern verbindet beides und zeigt in faszinierenden Ideen-
welten, was sich alles mit Baustoffen realisieren lässt. Genauso
professionell wie unsere Fliesenwelt zeigt sich die Ausstellung für
andere Bodenbeläge. Hier findet man jede Menge Ideen für
dieWohnraumgestaltung.

Dafür, dass die Ideen auchWirklichkeit werden, sorgt das Raab
Karcher Team. Es steht bei gestalterischen und technischen Fra-
gen gerne beratend zur Seite, bemustert die ausgewählten Flie-
sen beim Kunden vor Ort und vermittelt aufWunsch auch zuver-
lässige Handwerksbetriebe.

ANZEIGE

Raab Karcher Kaiserslautern einen Besuch abzustatten lohnt sich
also auf jeden Fall!

Wichtige Daten auf einen Blick:
Raab Karcher Kaiserslautern
Merkurstraße 39
67663 Kaiserslautern

Öffnungszeiten:
Mo. – Fr.: 7.00 – 17.00 Uhr
Sa.: 8.00 – 12.00 Uhr

http://www.raabkarcher.de/kaiserslautern
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Die Verbandsgemeindeverwaltung 
leitet, soweit sie nicht selbst für die 
Entscheidung zuständig ist, den 
Bauantrag an die untere Bauaufsichts
behörde weiter und nimmt zu dem 
Vorhaben Stellung.
Auf der Grundlage der Bauvorlagen
verordnung sind für einen Wohn
hausneubau im Regelfall mindestens 
folgende Unterlagen erforderlich:
(Checkliste)
  Antragsvordruck
  Lageplan im Maßstab 1:1000 oder 

1:500
  Übersichtsplan im Maßstab 

1:5000 (erhältlich beim Katas
teramt oder öffentlich bestelltem 
Vermessungsbüro)

  Bauzeichnungen im Maßstab 
1:100 mit Grundrissen, Schnitten 
und Ansichten in entsprechender 
Vermaßung:

 Berechnungen
 • der bebauten Fläche
 • der Geschossflächenzahl 
 • der Grundflächenzahl
 • der Herstellungskosten
 • des umbauten Raumes 
 • der Wohn und Nutzfläche
  Nachweis der PkwStellplätze
  Ggf. Nachweis der Standsicherheit 

(Statik)
  Ggf. Freiflächengestaltungsplan mit 

Bäumen und Bepflanzungsarten
  Nachweis der Wärme und des 

Schallschutzes
  Statischer Erhebungsbogen

Ablauf des Bau-
genehmigungsverfahrens

Für den Bauantrag wird in der Regis
tratur der Bauaufsichtsbehörde in 
einem EDVunterstützten Verfahren 
ein Vorgang angelegt und ein Akten
zeichen vergeben. Die untere Bauauf
sichtsbehörde überprüft binnen zehn 
Tagen nach Eingang den Antrag auf 
Vollständigkeit und grundsätzliche Ver
einbarkeit mit dem Bauplanungsrecht 
und stellt fest, ob andere Behörden 
oder Stellen zu beteiligen sind.
Bitte reichen Sie in Ihrem eigenen 
Interesse nur vollständige, prüffähige 
Unterlagen ein.
Die Bauaufsichtsbehörde soll den 
Bauantrag zurückweisen, wenn 
die Bauvorlagen unvollständig sind 
oder erhebliche Mängel aufweisen. 
Die Bearbeitungszeit hängt maß
geblich von der Vollständigkeit des 
Bauantrages ab. Leider werden die 

Einrichtungen verfügt.
Hat der Unternehmer für einzelne 
Arbeiten nicht die erforderliche 
Sachkunde und Erfahrung, so sind 
geeignete Fachunternehmen oder 
Fachleute heranzuziehen. Diese sind 
für ihre Arbeiten verantwortlich.

Genehmigungsfreie 
Vorhaben

Der § 62 LBauO legt fest, welche 
baulichen Anlagen und Teile baulicher 
Anlagen keiner Baugenehmigung 
bedürfen.
In den Abs. 1 und 2 sind diese 
Anlagen abschließend aufgeführt. Den 
Bauherren ist unbedingt zu em pfehlen, 
sich über die Genehmigungsfreiheit 
oder über die Genehmigungspflicht 
eines geplanten Bauvorhabens bereits 
im Vorfeld zu informieren.
Die Entscheidungen trifft die zustän
dige untere Bauaufsichtsbehörde.
Zu beachten ist aber, dass trotz der 
Genehmigungsfreiheit die inhaltlichen 
Bestimmungen der Landesbau
ordnung eingehalten werden müssen, 
so z. B. die erforderlichen Abstands
flächen, die Standsicherheit und auch 
die Bestimmungen eines rechts
kräftigen Bebauungsplanes oder z. B. 
einer Ortsgestaltungssatzung.
In besonderen Fällen bedarf es 
trotz Genehmigungsfreiheit nach 
Landesbauordnung auch einer 
Genehmigung nach anderen recht
lichen Bestimmungen, so z. B. bei 
Vorhaben im Außenbereich oder 
auch im Landschaftsschutz gebiet 
aufgrund der Regelungen des 
Naturschutzgesetzes.
Der Landesgesetzgeber hat zum Teil 
die Genehmigungsfreiheit einge
schränkt. Wir empfehlen Ihnen, sich 
in Zweifelsfällen an einen Architekten 
oder an die Bauaufsichtsbehörde 
zu wenden und sich dort beraten zu 
lassen.

Bauantrag (§ 63 LBauO)

Der Bauantrag ist schriftlich mit allen 
für seine Bearbeitung sowie für 
die Beurteilung des Bauvorhabens 
erforder lichen Unterlagen (Bauvor
lagen) in ausreichender Anzahl bei 
Ihrer zuständigen Verbandsgemeinde
verwaltung einzureichen. Der Bauherr 
und der Entwurfsverfasser haben die 
Bauvorlagen zu unterschreiben.

bezüglich der Einhaltung von öffent
lichrechtlichen Vorschriften geht.
Ein Rechtsbehelf gegen ein Bauvor
haben, das im Freistellungsverfahren 
durchgeführt wurde, ist nicht mehr 
möglich, da keine Baugenehmigung 
(Verwaltungsakt) ergeht.
Zur Überprüfung des freigestellten 
Bauvorhabens muss bei der unteren 
Bauaufsichtsbehörde ein Antrag auf 
bauaufsichtliches Einschreiten gestellt 
werden.

Entwurfsverfasser  
(§ 56 LBauO)

Der Entwurfsverfasser muss nach 
Sachkenntnis und Erfahrung zur 
Vorbereitung des jeweiligen Bau
vorhabens geeignet sein. Er ist für 
die Vollständigkeit und Brauchbarkeit 
seines Entwurfes verantwortlich. Der 
Entwurfsverfasser hat dafür zu sorgen, 
dass die für die Ausführung  
notwendigen Einzelzeichnungen, 
Einzel berechnungen und Anwei
sungen geliefert werden und dem 
genehmigten Entwurf und den 
öffentlichrechtlichen Vorschriften  
entsprechen. Verfügt der Entwurfs
verfasser auf einzelnen Fachgebieten 
nicht über die erforderliche Sach
kunde, so genügt es, wenn der 
Bauherr so weit geeignete Sach
verständige bestellt.

Unternehmer (§ 57 LBauO)

Jedes Unternehmen ist für die ord
nungsgemäße, den allgemein aner
kannten Regeln und Technik und den 
genehmigten oder angezeigten Bau
vorlagen entsprechende Ausführung 
der von ihm übernommenen Arbeiten 
und insoweit für die organisations
gemäße Einrichtung und den sicheren 
Betrieb der Baustelle verantwortlich.
Der Unternehmer hat die erforder
lichen Nachweise über die Verwend
barkeit der verwendeten Bauprodukte 
und Bauarten zu erbringen und auf 
der Baustelle bereitzuhalten. Er hat auf 
Verlangen der Bauaufsichtsbehörde 
für Bauarbeiten, bei denen es auf 
besondere Sicherheit, auf besondere 
Sachkenntnis und Erfahrung oder 
auf eine spezielle Ausstattung des 
Unternehmens mit besonderen Vor
richtungen ankommt, nach zuweisen, 
dass das Unternehmen für diese 
Bauarbeiten geeignet ist und über die 
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Trau schau wem – solide Planung und gute 
Bauüberwachung sichern die Investitionen

Trotz niedriger Zinsen ist Bauen und Sanieren der 
eigenen vier Wände für die meisten Menschen eine 
große, wenn nicht die größte Investition. Wesent-
lichen Einfluss darauf hat die Energieeinsparver-
ordnung (EnEV), die es mittlerweile schon seit über 
12 Jahren gibt. Zum 1. Mai tritt eine neue Fassung 
in Kraft, dann gilt die EnEV 2014. Neubauten müssen 
detailliert geplant und aufwendig gebaut werden, 
um den strengen Vorgaben des Gesetzgebers zu 
genügen. Für private Bauherren summiert sich die 
höhere Anfangsinvestition womöglich auf den Ge-
genwert eines Family-Vans. Da sollten die Entschei-
dungen wohlüberlegt getroffen werden. 
Wer die Kosten bei Neubau oder Sanierung im Griff 
behalten möchte, ist auf eine solide Planung und 
eine gründliche Bauüberwachung angewiesen: Die 
Systeme werden immer diffiziler und damit auch 
schadensanfälliger. Langfristig können sich die An-
fangsinvestitionen fürs Energiesparen rechnen. Dazu 
brauchen Bauherren allerdings den richtigen Partner – 
einen qualifizierten Architekten, der von der Pla-
nung bis zum Einzug alles koordiniert und zuverläs-
sig kontrolliert. Denn ob ein Haus Energie spart oder 
vergeudet, das hängt nicht nur von Bauart und Mate-
rialien ab, sondern ebenso von der sorgfältigen Bau-
ausführung. Die laufende Bauüberwachung gehört 
deshalb zu den klassischen Architektenleistungen, 
wobei Unabhängigkeit von den Bauhandwerkern 
gefragt ist. Es gilt das gute alte Vier-Augen-Prinzip.
Die derzeitige Energieeinsparverordnung begrenzt 
sowohl für Neubauten als auch bei der Sanierung 
von Altbauten den Energiebedarf sowie die Wär-
meverluste. Architekt und Bauherr können unter 
gestalterischen und finanziellen Gesichtspunkten 
die günstigste Lösung auswählen. Der vorgegebe-
ne Maximalwert kann durch die Kombination einer 
hocheffizienten Anlagentechnik mit einer mäßigen 
Wärmedämmung oder einer weniger effizienten An-
lagentechnik mit einer extremen Wärmedämmung 
eingehalten werden. In jedem Fall muss beim Neu-
bau seit 2009 regenerative Energie eingesetzt wer-
den.
Bei der Entscheidung für das richtige Konzept brau-
chen Bauherren im Dschungel von neuen Techniken, 
Fördermöglichkeiten und gesetzlichen Regelungen 
mehr denn je einen unabhängigen Berater. Einen Ar-
chitekten, der fern von Herstellerinteressen produkt-
neutral berät. Und wenn die Bauherren sich dann 
noch mit nachträglichen Extrawünschen zurückhal-
ten, behält er auch das Budget im Griff.
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Wird der Standsicherheitsnachweis 
von einem Prüfingenieur für Baustatik 
geprüft und bescheinigt eine sachver
ständige Person, dass der Brand
schutz gewährleistet ist, kann auch 
für weitere umfangreiche Vorhaben, 
die im Absatz 2 aufgezählt sind, ein 
vereinfachtes Genehmigungsverfahren 
durchgeführt werden.
Weder die Anforderungen der Lan
desbauordnung (LBauO) noch die 
Nachweise der Standsicherheit sowie 
des Schall und Wärmeschutzes – 
eine besondere Qualifikation des 
Aufstellers vorausgesetzt – werden 
bauaufsichtlich geprüft.
Allerdings wird nur die planungs
rechtliche Zulässigkeit des Vorhabens 
geprüft. 
So sind die Belange zu überprüfen, 
die Auswirkungen auf das Einfügen 
eines Bauvorhabens im Sinne des 
§ 34 Baugesetzbuch (BauGB) (die 
unter dem Gebot der Rücksichtnahme 
zu beachtenden immissionsschutz
rechtlichen Bestimmungen sowie 
Fragen der gesicherten Erschließung) 
beziehungsweise das Berührtsein 
öffentlicher Belange im Sinne des 
§ 35 Abs. 3 BauGB (Fragen des 
Naturschutzes und der Landschafts
pflege, des Wasserrechts und die 
Ziele der Raumordnung) haben.

Spätestens bei Baubeginn sind der 
Bauaufsichtsbehörde folgende Unter
lagen einzureichen:
  Nachweis über den Schall und 

Wärmeschutz
  Nachweis über die Standsicherheit
  Ggf. eine Bescheinigung, dass das 

Vorhaben den Anforderungen des 
Brandschutzes entspricht.

Die Bauaufsichtsbehörde hat über 
den Bauantrag der o. g. Vorhaben 
innerhalb einer Frist von einem Monat 
nach Eingang des vollständigen 
An trages bei ihr zu entscheiden; für 
die anderen unter Abs. 2 (umfang
reichen Vor haben) aufgeführten 
Vorhaben innerhalb einer Frist von 
3 Monaten.
Die Bauaufsichtsbehörde kann diese 
Frist aus wichtigen Gründen um bis zu 
2 Monate verlängern.

Vereinfachtes 
Genehmigungsverfahren 
(§ 66 LBauO)

Dieses ist das häufigste Genehmi
gungsverfahren bei Wohnungsbau
vorhaben in der bebauten Ortslage. 
Absatz 1 dieser Vorschrift führt 
die Bauvorhaben auf, auf die das 
vereinfachte Verfahren anwendbar ist, 
und regelt im Absatz 3 das von der 
Bauaufsichtsbehörde abzuarbeitende 
Prüfprogramm.
Auf folgende Vorhaben bezieht sich 
diese Regelung:
Wohngebäude der Gebäudeklassen 
(Geb. Kl.) 1 bis 3, einschließlich ihrer 
Nebengebäude und Nebenanlagen.

Das sind:
  Freistehende Wohngebäude mit 

einer Wohnung mit nicht mehr 
als 2 Geschossen, andere frei
stehende Gebäude ähnlicher 
Größe, freistehende landwirtschaft
liche Betriebsgebäude (Geb. Kl. 1) 
und

  Wohngebäude, bei denen der 
Fußboden keines Geschosses, in 
denen  Aufenthaltsräume möglich 
sind, im Mittel mehr als 7 m über 
der Geländeoberfläche liegt, mit 
nicht mehr als 2 Wohnungen oder 
mit 3 Wohnungen in feststehenden 
Gebäuden in Hanglage, wenn 
die dritte Wohnung im untersten 
Geschoss liegt und ihren Zugang 
unmittelbar vom Freien aus hat 
(Geb. Kl. 2)

  Sonstige Gebäude, bei denen der 
Fußboden keines Geschosses, 
in dem Aufenthaltsräume möglich 
sind, im Mittel mehr als 7 m über 
der Erdoberfläche liegt (Geb. Kl. 3)

  Landwirtschaftliche Betriebs
gebäude mit nicht mehr als 
2 Geschossen über der 
Geländeoberfläche,

  Gewächshäuser bis zu 5 m 
Firsthöhe, einschließlich Werbean
lagen, nicht gewerblich genutzte 
Gebäude bis zu 300 m³ umbauten 
Raums,

  Oberirdische Garagen bis zu 
100 m² Nutzfläche

  Behelfsbauten und untergeordnete 
Gebäude

  Nicht gewerblich genutzte 
Lager, Abstell, Aufstell und 
Ausstellungsplätze

  Stellplätze, Sport und Spielplätze
  Werbeanlagen und 

Warenautomaten

überwiegende Zahl aller Bauanträge 
unvollständig eingereicht.
Nur ein qualifizierter Entwurfs verfasser 
bürgt für Qualität.
Bei Unvollständigkeit ruht der Antrag 
bis zum Eingang aller nachzureichen
den Unterlagen.
Bei Vollständigkeit wird die bau
planungs und bauordnungsrechtliche 
Zulässigkeit abschließend geprüft.
Gleichzeitig werden die im jeweiligen 
Einzelfall notwendigerweise zu 
be teiligenden Fachbehörden und 
Stellen um Stellungnahme gebeten.
Sobald alle Stellungnahmen vorliegen 
und dem Bauvorhaben nicht ent
gegenstehen, wird Ihnen die Bauge
nehmigung unter Einbeziehung der 
fachlichen Stellungnahmen erteilt.
Wenn Ihr Bauvorhaben dem öffent
lichen Baurecht entspricht, haben 
Sie einen Rechtsanspruch auf die 
Erteilung der Baugenehmigung. Der 
Baugenehmigungsbescheid ergeht 
ggf. mit Auflagen und Hinweisen, 
die Bauvorlagen werden mit einem 
Genehmigungsstempel versehen und 
in einfacher Ausfertigung als Bestand
teil der Baugenehmigung an Sie, den 
Bauherrn, zurückgegeben.
Lesen Sie bitte die Nebenbestim
mungen, Hinweise und evtl. Grün
eintragungen auf den Bauvorlagen 
genau durch, denn sie sind Gegen
stand der Baugenehmigung.

Bauaufsichtliches Verfahren

Um die Verfahrensdauer von der 
Einreichung der Antragsunterlagen bis 
zur Erteilung der Baugenehmigung 
so kurz wie möglich und nötig zu 
gestalten, ist für bestimmte Bau
vorhaben der Prüfumfang reduziert 
und in besonderen Verfahren geregelt 
worden.



13Das Bauordnungsrecht

umfangreichen oder schwierigen 
Bauvorhaben – vor Abschluss des 
Baugenehmigungsverfahrens zu 
ermöglichen.

Geltungsdauer der 
Baugenehmigung 
(§ 74 LBauO)

Die Baugenehmigung sowie die 
Teilbaugenehmigung erlöschen, 
wenn innerhalb von 4 Jahren nach 
Zustellung mit der Ausführung des 
Vorhabens nicht begonnen oder die 
Ausführung 4 Jahre unterbrochen 
worden ist.
Die vorstehenden Fristen können auf 
Antrag jeweils bis zu 4 Jahre ver
längert werden.

Baugenehmigungsgebühren

Die Gebühren für die Baugeneh m
igung, die erforderlichen Prüfungen, 
Zuschläge der Fachbehörden und 
Auslagen werden nach dem  
Ver waltungs kostengesetz in Verbin
dung mit der Baugebührenordnung 
festgesetzt.
Sie richten sich grundsätzlich neben 
dem Bruttorauminhalt nach dem Roh
bauwert, den die vorhabensbezogene 
Indexzahl einer Landesverordnung –
unabhängig von den Angaben des 
Bauherrn – vorgibt.
Gebührenpflichtig sind auch die 
materielle Ablehnung und die Rück
nahme eines Bauantrages, allerdings 
sind in diesen Fällen die Gebühren 
reduziert.

uneingeschränkt. Im „normalen“ Bau
genehmigungsverfahren gibt es also 
keinen Bereich, der von der Prüfung 
ausgenommen bleibt.

Da das Bauvorhaben gemäß § 
70 Abs. 1 LBauO (Baugenehmi
gung), nicht gegen baurechtliche 
und sonstige öffentlichrechtliche 
Vorschriften verstoßen darf, holt die 
Bauaufsichtsbehörde sämtliche für die 
Realisierung des Vorhabens erforder
lichen Zustimmungen, Einvernehmen 
oder Erlaubnisse anderer Behörden 
ein.
Die Geltungsdauer kann auf schrift
lichen Antrag jeweils bis zu vier Jahre 
verlängert werden. Sie kann auch 
rückwirkend verlängert werden.

Vorbescheidverfahren 
(§ 72 LBauO)

Der Antrag auf einen Bauvorbescheid 
dient überwiegend dazu, abzuklären, 
ob ein Grundstück überhaupt bebaut 
werden kann.
Der Bauvorbescheid ist zweckmäßig, 
wenn die Klärung einzelner bau
planungsrechtlicher oder anderer 
städtebaulicher Vorgaben für die 
Realisierung des Vorhabens von 
grundsätzlicher Bedeutung ist, sodass 
zunächst ein Baugenehmigungsver
fahren zu aufwändig wäre.
Als Anwendungsfälle sind insbeson
dere zu nennen:
  Die Klärung der grundsätzlichen 

Bebaubarkeit eines Grundstückes
  Die Klärung der zulässigen Art und 

Maß der baulichen Nutzung
Der Vorbescheid gilt 4 Jahre, wenn er 
nicht kürzer befristet ist.

Teilbaugenehmigung 
(§ 73 LBauO)

Mit der Bauausführung, einschließlich 
des Bodenaushubs, darf grundsätz
lich vor Zugang der Baugenehmigung 
nicht begonnnen werden.
Ist ein Bauantrag eingereicht, so kann 
der Beginn der Bauarbeiten für die 
Baugrube und einzelne Bauteile oder 
Bauabschnitte auf schriftlichen Antrag 
schon vor Erteilung der eigentlichen 
Baugenehmigung gestattet werden.
Mit der Teilbaugenehmigung wird die 
Möglichkeit geschaffen, dem Bauherr 
bei dringendem Baubedürfnis den 
Beginn der Bauarbeiten – bei einem 

Freistellungsverfahren  
(§ 67 LBauO)

Dieses für den Bauherrn besonders 
vereinfachte und rasche Zulassungs
verfahren wird bei Vorhaben innerhalb 
von Neubaugebieten angewendet.

Wohngebäude der Gebäudeklassen 
1 bis 3, einschließlich ihrer Neben
gebäude und Nebenanlagen im 
Geltungs bereich eines Bebauungs
planes im Sinne des § 12 oder § 
30 Abs. 1 BauGB, bedürfen keiner 
Baugenehmigung, wenn:
  Sie den Festsetzungen des Bebau

ungsplanes entsprechen 
  Die Erschließung gesichert ist

Mit den Bauarbeiten dürfen Sie einen 
Monat nach Vorlage der erforderlichen 
Bauunterlagen der Verbandsgemein
deverwaltung beginnen.
Teilt Ihnen die Verbandsgemeinde vor 
Ablauf der Frist schriftlich mit, dass 
kein Genehmigungsverfahren durch
geführt werden soll, dürfen Sie bereits 
vor Ablauf der Monatsfrist mit Ihrem 
Vorhaben beginnen.
Die Gemeinde leitet eine Ausfer
tigung der Bauunterlagen an die 
Bauaufsichtsbehörde weiter, soweit 
sie nicht selbst die Aufgaben der 
Bauaufsicht wahrnimmt (im Landkreis 
Kaiserslautern nur Verbandsgemeinde 
BruchmühlbachMiesau).
Die Gemeinde kann erklären, dass 
anstatt eines Freistellungsverfahrens 
ein Genehmigungsverfahren durchge
führt werden soll.
Mit Fragen, welche Auswirkungen eine 
solche Erklärung der Gemeinde auf 
Ihren Bauantrag hat, stehen Ihnen als 
Ansprechpartner Ihr Entwurfsverfasser 
oder die Bauaufsichtsbehörde gerne 
zur Verfügung.

Normales 
Baugenehmigungsverfahren 
(Regelverfahren)

Dieses Verfahren wird nur bei 
großen Wohnbauvorhaben und bei 
größeren gewerblichen Bauvorhaben 
angewendet.

Unterliegt eine Baumaßnahme weder 
dem Freistellungsverfahren noch dem 
vereinfachten Baugenehmigungs
verfahren, so prüft die Bauaufsichts
behörde die Übereinstimmung mit 
den öffentlichrechtlichen Vorschriften 
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Weiterhin beschleunigt man durch 
die Unterschrift das Genehmigungs
verfahren, denn eine evtl. erforderliche  
Benachrichtigung des Nachbarn 
durch die Genehmigungsbehörde 
kann entfallen. Ist der Nachbar  
mit dem Bauvorhaben nicht 
einverstanden, so bedeutet das noch 
nicht, dass aus diesem Grund keine 
Bau genehmigung erteilt wird.
Dafür ist allein maßgebend, ob das 
Bauvorhaben den Bauvorschriften 
entspricht.

Baulast und 
Baulastenverzeichnis

Begriff der Baulast

Bei der Durchführung von manchen 
Vorhaben ist zur Einhaltung von 
öffentlichrechtlichen Vorschriften die 
Eintragung einer Baulast erforderlich.
Durch die Übernahme von Baulasten 
wird die Realisierung von Vorhaben 
(Bauvorhaben, Grundstücksteilungen) 
ermöglicht, welche aufgrund recht
licher Vorgaben sonst nicht genehmi
gungsfähig wären.
Eine Baulast ist eine öffentlichrecht
liche Verpflichtung des Grundstücks
eigentümers zu einem sein Grund
stück betreffenden Tun, Dulden oder 
Unterlassen, welches sich nicht schon 
aus öffentlichrechtlichen Vorschriften 
ergibt (vgl. § 86 LBauO).

werden will. Sie sind aufeinander 
angewiesen. Unter zerstrittenen Nach
barn gibt es viele Möglichkeiten, sich 
das Leben schwer zu machen.
Ärger mit den Nachbarn kann ein 
Bauprojekt verzögern oder auch 
verteuern, wenn es zu einem Rechts
streit kommt. Dies kann vor allem der 
Fall sein, wenn umstritten ist, ob die 
Bauge nehmigung mit dem öffentli
chen Baurecht in Einklang steht, denn 
als Betroffener kann der Nachbar 
eine Baugenehmigung anfechten. 
Ein Nachbarwiderspruch hat jedoch 
gegen ein genehmigtes Vorhaben 
keine aufschiebende Wirkung mehr. 
Allerdings hat der Nachbar die Mög
lichkeit, bei der Baugenehmigungs
behörde oder beim Verwaltungs
gericht die aufschiebende Wirkung 
des Widerspruchs zu beantragen. 
Damit es erst gar nicht so weit kommt, 
sollte der Nachbar rechtzeitig über die 
Baupläne informiert werden.
Wird für die Erteilung der Baugeneh
migung eine Befreiung bzw. Aus
nahme von bauordnungsrechtlichen 
Vorschriften erforderlich, sollten vor 
Einreichung des Bauantrages der 
Lageplan und die Bauzeichnung dem 
Nachbarn und/oder den betroffenen 
Grundstückseigentümern zur Unter
schrift vorgelegt werden.
Unterschreibt der Nachbar, so kann 
man in der Regel mit einer unange
fochtenen Durchführung des Bau
vorhabens rechnen.

Bauen ohne 
Baugenehmigung

Wer ein genehmigungspflichtiges Vor
haben ohne Genehmigung errichtet, 
begeht eine Ordnungswidrigkeit, die 
mit einem Bußgeld geahndet werden 
kann. Im Fall der Genehmigungs
fähigkeit wird ein nachträgliches 
Genehmigungs verfahren erforderlich.
Wenn sich allerdings herausstellt, 
dass eine nachträgliche Geneh migung 
nicht erteilt werden kann, kann u. U. 
auch die Beseitigung des illegal errich
teten Gebäudes drohen.

Das Nachbarrecht

Beteiligung der Nachbarinnen und 
Nachbarn (§ 68 LBauO)
Nachbarn sind die Eigentümer der 
angrenzenden Grundstücke.
Das Nachbarschaftsverhältnis ist eine 
auf Dauer angelegte menschliche 
Beziehung, die sorgfältig gepflegt 
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seepe und hund freie architekten BDA

christian seepe ° norbert hund  dipl.-ing. freie architekten BDA
büro kaiserslautern: parkstraße 41 ° 67655 kaiserslautern
büro ludwigshafen: weiherhofstraße 9 ° 67069 ludwigshafen
architekten@seepeundhund.de ° www.seepeundhund.de

Wir baggern das!

Baugrubenaushub • Abrissarbeiten • Formsandgrube

THOMAS KURZ
Hauptstraße 35 a • 66879 Weltersbach

Telefon: 0 63 71 / 5 07 63 • Mobil: 01 60 / 97 99 35 51

Rechtliche Auswirkung einer 
Baulast

Baulasten werden mit der Eintragung 
ins Baulastenverzeichnis wirksam. Die 
Baulast wirkt auch gegenüber dem 
Rechtsnachfolger. An der Baulast 
zu beteiligen sind neben sämtlichen 
Grundstückseigentümern Erbbau
berechtigte, Auffassungsvormerkungs 
und Eigentumsübertragungsvor
merkungsberechtigte.
Nicht zu beteiligen sind Begünstigte von 
Grunddienstbarkeiten sowie Gläubiger 
evtl. eingetragener Grundschulden.

Abgrenzung zur 
Eintragung im Grundbuch 
(Grunddienstbarkeit)

Eine Baulast wird nicht in das Grund
buch eingetragen. Die Bau lasten
erklärung wird nur gegenüber der 
Bauaufsichtsbehörde abgegeben 
und anschließend in das Baulasten
verzeichnis eingetragen.
Rechte Dritter sind durch die Baulast 
nicht betroffen. Dies bedeutet, dass 
eine Baulastenübernahme keine privat
rechtlichen Beziehungen zwischen den 
Grundstücks eigentümern begründet.
Eine zusätzliche Eintragung einer 
Grunddienstbarkeit ist daher 
empfehlenswert.

Auskunft aus dem 
Baulastenverzeichnis

Das Baulastenverzeichnis des Land
kreises Kaiserslautern wird bei der 
Kreisverwaltung – Abteilung Bauen und 
Umwelt – geführt.
Wer ein berechtigtes Interesse nach
weist, kann dort nach schrift licher 
Anfrage Auskunft erhalten. Die Auskunft 
ist kostenpflichtig.

Löschung einer Baulast

Eine Baulast kann gelöscht werden, 
wenn daran kein öffentliches Interesse 
mehr besteht.

mailto:architekten@seepeundhund.de
http://www.seepeundhund.de
mailto:info@vimoshk.de
http://www.vimoshk.de
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Geländer und Tore aus Stahl und Edelstahl 
Fenster und Türen aus Alu und Kunststo� 

Garagentore • Wintergärten und Überdachungen
Verglasungen • Zaunbau • Zimmertüren 

Heim Stefan
Lindbergh-Allee 25 a
67681 Sembach
E-Mail: info@he-metallbau.de

Telefon: 0 63 03 / 80 82 51
Telefax: 0 63 03 / 77 80
Mobil:  01 70 / 9 60 99 62

67657 Kaiserslautern · Mainzer Straße 124

Tel.: 06 31 / 4 24 13 · Fax: 06 31 / 4 26 34

E-Mail: h-baumgaertner@web.de

Pfaffenbergstraße 3
67663 Kaiserslautern
Telefax 06 31/3 03 71 48
E-Mail gi-bi@web.de

Josef Giemza
Telefon 06 31/6 25 82 94
Mobil 01 76/22 87 64 60

Ihr Malerfachbetrieb
Weil Preis und Leistung stimmen

Ausfüh
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en 
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rbeite

n

• Wasserschadenbeseitigung • Leckortung •

• Sanierung • Bautrocknung •
Im Stockwoog 7 · 66862 Kindsbach

Fon 06371.1300849 · www.angerhausen-lts.de

Angerhausen 

Kirchstraße 113
67691 Hochspeyer
Telefon 06305/993613
Telefax 06305/993614
Mobil 0175/5631348
E-Mail udo.oppermann@t-online.de

Heizung

Lüftung

Klima

Sanitär

Sprinkler

MSR

UDO OPPERMANN
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik

INGENIEURBÜRO
OPPERMANNIBO
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n

Ihr Fachmann von nebenan

 schnell
 zuverlässig
 kostentransparent
 qualitätsgeprüft

t

mailto:info@he-metallbau.de
mailto:h-baumgaertner@web.de
mailto:gi-bi@web.de
http://www.angerhausen-lts.de
mailto:udo.oppermann@t-online.de
http://www.mein-profi.de
http://www.bach-vermessung.de
mailto:Bach-Vermessung@t-online.de
mailto:mail@ig-bauplan.de
http://www.ig-bauplan.de
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Vor Beginn der Maßnahme sollten 
eine ausführliche „Gebäudediagnose“/ 
untersuchung von einem Fachmann 
(Architekten/Energieberater/Bausach
verständigen/Fachunternehmen) über 
den Gebäudezustand bezüglich der 
baulichen und technischen Aspekte 
erfolgen.

Insbesondere ist vor Maßnahmenbe
ginn abzuklären, welche Fördermög
lichkeiten für das Objekt in Betracht 
kommen. Bei den meisten Förderpro
grammen ist grundsätzlich ein Antrag 
vor Maßnahmenbeginn erforderlich.
Daher stellt eine ganzheitliche Planung 
auch das „A und O“ bei einem  
solchen Projekt dar.

Durch eine gute Planung kann die 
Maßnahme gegebenenfalls in mehrere 
Bauabschnitte gegliedert werden.

Angesichts des demografischen 
Wandels gewinnt das Bauen im 
Bestand gegenüber dem Neubau 
zunehmend an Bedeutung.
Insbesondere Energieeinsparmaß
nahmen an Bestandsgebäuden 
gewinnen unter dem Aspekt ressour
censchonendes Bauen an Bedeu
tung. Hierzu bietet der Bund und das 
Land RheinlandPfalz eine Vielzahl von 
Fördermöglichkeiten.

Gemäß den EURichtlinien ist seit 
2006 auch für Bestandsimmobilien 
ein Energiepass vorgesehen.
Das Bauen im Bestand, zu welchem 
auch Umbauten und Erweiterungen 
zählen sowie Modernisierungen und 
Sanierungen, erfordert eine spezi
fische und detaillierte Vorgehens
weise bei Planung, Ausführung und 
Kalkulation der anfallenden Kosten.

Bauen im Bestand
Bei Umbauten, die das äußere 
Erscheinungsbild oder die Nutzung 
verändern, ist in der Regel eine Bau
genehmigung erforderlich.
Genauere Auskunft erteilt Ihnen gerne 
die Bauaufsichtsbehörde oder ein 
beauftragter Architekt.

Bei ortsbild oder landschaftsbild
prägenden Gebäuden besteht 
hier insbesondere die Möglich
keit zur Förderung aus Mitteln der 
Dorferneuerung.

Weitere Fördermöglichkeiten im 
Bereich energetischer Maßnah
men bietet die KFWBank oder 
das Bundesamt für Wirtschaft u. 
Ausfuhrkon trolle (BAFA).

detailblick – Fotolia
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Zuständig hierfür ist die Untere Denk
malschutzbehörde des Landkreises 
Kaiserslautern.
Die beabsichtigte Maßnahme sollte 
frühzeitig mit den Denkmalschutz
behörden abgestimmt werden (auch 
finanzielle Erwägungen – siehe hierzu 
auch Dorferneuerung).

Hinweis zum Denkmalschutz und 
Denkmalpflege finden Sie unter:
http://www.gdke-rlp.de.

Für Auskünfte, Informationen und 
Fragen stehen Ihnen die zuständi
gen Ansprechpartner der Unteren 
Denkmalschutzbehörde der  Kreisver
waltung Kaiserslautern gerne zur Ver
fügung (siehe Mitarbeiterverzeichnis).

Zu den unbeweglichen Kulturdenk
mälern gehören insbesondere  
ortsfeste Einzeldenkmäler und Bau
werke sowie Denkmalzonen.

Der Landkreis Kaiserslautern verfügt 
über ein sogenanntes nachrichtliches 
Denkmalverzeichnis (Denkmalliste), 
das Auskunft gibt, welche Gebäude 
oder Gebäudeteile Kulturdenkmäler 
sind und somit unter Denkmalschutz 
stehen.

Die Einsicht in die Denkmalliste ist 
jedem gestattet und kann auf der 
Homepage des Landkreises Kaisers
lautern abgerufen werden
(http://www.kaiserslautern-kreis.de/
verwaltung.html).

Bei Eingriffen in denkmalswerte 
Bausubstanz oder beim Bauen in 
der Umgebung eines unbeweglichen 
Kultur denkmals bedarf es einer denk
malschutzrechtlichen Genehmigung 
der Unteren Denkmalschutzbehörde.

Denkmalschutz  
und Denkmalpflege 

Baudenkmäler sind materielle Zeug
nisse der Geschichte. Sie doku
mentieren menschliche Leistungen, 
Gedankenwelten, Wertsysteme und 
Haltungen. Baudenkmäler sind einzig
artig und unersetzbar. In ihrer Vielfalt 
und Eigenart machen sie unsere 
gebaute Umwelt unverwechselbar.

Aufgabe des Denkmalschutzes 
und der Denkmalpflege ist es, die 
Kulturdenkmäler zu erhalten, zu 
pflegen, insbesondere deren Zustand 
zu überwachen, Gefahren von ihnen 
abzuwenden und sie zu bergen.

Kulturdenkmäler sind Gegenstände 
aus vergangener Zeit, die Zeug
nisse, insbesondere des geistigen 
oder künstlerischen Schaffens, des 
handwerklichen oder technischen 
Wirkens oder historischer Ereignisse 
oder Entwicklungen, Spuren oder 
Überreste menschlichen Lebens oder 
kennzeichnende Merkmale der Städte 
und Gemeinden sind und an deren 
Erhaltung und Pflege ein öffentliches 
Interesse besteht.

http://www.gdke-rlp.de
http://www.kaiserslautern-kreis.de/verwaltung.html
http://www.kaiserslautern-kreis.de/verwaltung.html
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Dorferneuerung
  Vorhaben zur Umnutzung leer

stehender Bausubstanz und 
Schaffung von neuem Wohnraum 
in Ortskernen zur Stärkung der 
Innenentwicklung,

  Vorhaben zur Sicherung und 
Wiederherstellung örtlicher 
Grundversorgung,

  Vorhaben zur Sicherung und 
Schaffung wohnstättennaher 
Arbeitsplätze.

Zur Entwicklung und Umsetzung 
örtlicher und regionaler Konzepte 
unterstützt das Land RheinlandPfalz 
durch Zuwendungen nach § 18 des 
Landesfinanzausgleichsgesetzes 
(LFAG) und dem Gesetz über die 
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung 
der Agrarstruktur und des Küsten
schutzes“ (GAK) sowohl Gemeinden 
als auch Privatpersonen.
Ein Antrag ist vor Ausführung der 
Maßnahme zu stellen.
Die Förderung besteht aus einer finan
ziellen Zuwendung (Zuschuss), deren 
Bewilligung durch die Kreisverwaltung 
Kaiserslautern, Fachstelle Dorfer
neuerung erfolgt.

Dorferneuerung ist kommunale 
Selbstverwaltungsaufgabe und 
zugleich Teil einer aktiven Struktur
politik für den ländlichen Raum.
Als Förderinstrument des Landes 
RheinlandPfalz möchte die Dorfer
neuerung zu einer nachhaltigen und 
zukunftsbeständigen Entwicklung der 
Dörfer in ökonomischer, sozialer und 
kultureller Hinsicht beitragen.
Ziel ist es, das Dorf in seiner Individu
alität zu erhalten, positiv weiterzuent
wickeln und zu gestalten, insbeson
dere im Bereich der Innenentwicklung.

Ziele der Förderung aus der Dorf
erneuerung sind u. a.:
  Vorhaben zur Erhaltung bedeut

samer Gebäude und Kulturdenk
mäler, an denen ein öffentliches 
Interesse besteht,

  Vorhaben zur Erhaltung und 
Erneuerung Ortsbild prägender 
Gebäude,

  Vorhaben zur Erhaltung und 
Erneuerung Landschaft prägender 
Gebäude,

  Vorhaben zur Erhaltung und 
Gestaltung bestehender oder 
ehem. land und/oder forst
wirtschaftlicher Haupt und 
Nebenerwerbbetriebe,

Grundsätzliche Informationen, ein 
kurzes Anforderungsprofil der Dorfer
neuerung, Aufstellung der benötigten 
Antragsunterlagen sowie Vordrucke, 
um eine Zuwendung aus Mitteln 
der Dorferneuerung zu beantragen, 
befinden sich auf der Homepage der 
Kreisverwaltung Kaiserslautern:
http://www.kaiserslautern-kreis.de/
verwaltung/bauen-und-planen/orts-
entwicklung/dorferneuerung.html

Für Auskünfte, Informationen und 
Fragen stehen Ihnen die zuständi
gen Ansprechpartner der Fachstelle 
Dorferneuerung gerne zur Verfügung 
(siehe Mitarbeiterverzeichnis).

http://www.kaiserslautern-kreis.de/verwaltung/bauen-und-planen/ortsentwicklung/dorferneuerung.html
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Wohnraumförderung
Die Höhe der Förderung richtet sich 
nach der Höhe des Haushaltsein
kommens und der Anzahl der zum 
Haushalt gehörenden Personen.

Für diejenigen, die ihre Wohnimmobilie 
modernisieren möchten, bietet das 
Land ein „Modernisierungsprogramm“ 
an.

Bei der Modernisierung von selbst  
genutztem Wohneigentum sind 
ebenfalls Einkommensgrenzen zu 
beachten. Beide Programme können 
miteinander kombiniert werden.

Nähere Informationen über die 
jeweiligen Jahresprogramme kön
nen Sie von den zuständigen 
Ansprechpartnern der Kreisverwal
tung Kaisers lautern erhalten (siehe 
Mitarbeiterverzeichnis).

Im Rahmen der sozialen Wohn
raumförderung werden vom Land 
RheinlandPfalz der Bau oder Kauf 
von selbst genutzten Häusern oder 
Wohnungen sowie der Ersatzneubau 
nach Abriss gefördert.

Dabei handelt es sich um eine ein
kommensabhängige Förderung.
Gefördert werden kann jeder, der die 
Einkommensgrenze einhält.
Insbesondere gefördert werden 
Haushalte mit Kindern, junge 
Ehepaare (beide Partner unter 
40 Jahre), Schwerbehinderte und 
Alleinerziehende.

Nachhaltigkeit
Das Konzept der Nachhaltigkeit 
beschreibt die Nutzung eines rege
nerierbaren Systems in einer Weise, 
dass dieses System in seinen wesent
lichen Eigenschaften erhalten bleibt 
und sein Bestand auf natürliche Weise 
regeneriert werden kann.
Nachhaltigkeit bedeutet im eigentli
chen Wortsinn „längere Zeit anhal
tende Wirkung“. Im übertragenen 
forstwirtschaftlichen Sinn: „Dem Wald 
darf immer nur so viel Holz entnom
men werden, wie nachwachsen kann.“
Die dauerhafte Existenzfähigkeit der 
Erde und des Ökosystems ohne 
Grenzüberziehungen ist zusammen 
mit der Erfüllung der Grundbedürf
nisse aller Menschen und zukünftiger 
Generationen das eigentliche Ziel der 
Nachhaltigkeit.
Der Weg hierhin ist die nachhaltige 
Entwicklung aller Lebensbereiche. 
Trotz des immensen Ressourcen
verbrauchs der Bauwirtschaft an 
Rohstoffen, Grünflächen, Energie, 
Wasser und Flächen wird das Thema 

„Nachhaltigkeit im Bauwesen“ nur 
sehr zögerlich angegangen. Die 
Ursachen hierfür sind vielfältig, jedoch 
stets mit dem „unverzichtbaren Ziel“ 
des unbeschränkten Wachstums 
begründet. Dennoch wächst das 
Interesse in der Öffentlichkeit an einer 
gesunden Umwelt bei gleichzeitiger 
Existenzsicherung.
In praktischer Hinsicht stellt sich die 
Frage, wie umweltbezogen soziale 
und wirtschaftliche Ziele gleichzeitig 
und gleichbedeutend dem Nachhaltig
keitsprinzip unterstellt werden können.
Um diese Komponenten zu veran
schaulichen, hat das Land Rheinland
Pfalz inmitten des Pfälzerwaldes, 
bei Johanneskreuz, das „Haus der 
Nachhaltigkeit“ errichtet, das  einer 
breiten Öffentlichkeit als ökologisches 
Informationszentrum dient.
In freundlicher Atmosphäre findet 
der Besucher auf unterhaltsame und 
spielerische Art zahlreiche konkrete 
Anregungen für einen nachhaltigen 
Lebensstil.

Kzenon – Fotolia
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Die EnEV soll in naher Zukunft noch 
verschärft werden, somit ist es rätlich, 
bereits jetzt in eine gute Dämmung zu 
investieren.
Außerdem bringt eine gute Dämmung 
mehrere Vorteile mit sich:
  Einsparungen von Heizkosten
  besseres Raumklima
  keine Zuglufterscheinungen
  keine Schimmelbildung
  keine Feuchtigkeit im Gebäude
Fördermöglichkeiten bieten hierzu die 
KFW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) 
und die Bafa (Bundesamt für Wirt
schaft und Ausfuhrkontrolle).

Dadurch werden die laufenden Kosten 
für die Unterhaltung Ihres Hauses oder 
Ihrer Wohnung deutlich reduziert.
Also eine Investition, die sich nach 
einer relativ kurzen Amortisationszeit 
lohnt.
Die beste und günstigste Energie ist 
gesparte Energie!
Eine gute Planung über den Ablauf 
des Vorhabens und eine sinnvolle 
Kombination von verschiedenen 
Maßnahmen sind das „A und O“ einer 
energetischen Sanierung.
Z. B. sollte die Dämmung der 
Gebäudehülle und der Austausch der 
Fenster in einem Zuge erfolgen.
Bei Durchführung jeglicher Eingriffe 
in die Bausubstanz sind ebenfalls 
Rechtsnormen zu beachten.
Eine wesentliche Rechtsnorm ist die 
Energieeinsparverordnung (EnEV). 

Energie sparen
Sparmaßnahmen für den Energie
bedarf eines Einfamilienhauses sind 
besonders effektiv, werden gefördert 
und erhöhen nachhaltig den Wert Ihrer 
Immobilie.
Eine energetische Sanierung ist gleich 
aus mehreren Gründen sinnvoll.
Durch eine energetische Sanierung 
kann der Energieverbrauch eines 
Wohnhauses bzw. einer Wohnung 
deutlich reduziert werden.
Hierbei ist ein Einsparpotenzial von bis 
zu 80 % bei Privathaushalten möglich:
  Dämmung der Außenwände = 

bis zu 25 %
  Dämmung des Daches = 

bis zu 25 %
  Heizungsanlage = bis zu 25 %
  Fensteraustausch = bis zu 15 %
  Lüftungsanlage = bis zu 5 %
  Dämmung der Kellerdeck/Boden

platte = bis zu 5 %

Photovoltaik
Mithilfe von Photovoltaikanlagen wird 
Sonnenlicht in Strom umgewandelt.
Hier besteht die Möglichkeit, den 
produzierten Strom selbst zu nutzen 
oder ihn in das allgemeine Stromnetz 
einzuspeisen.

Die Einspeisung in das Stromnetz wird 
durch eine sog. Einspeisevergütung 
gefördert.

Marina Lohrbach – Fotolia
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Bauschutt

Als aufbereitungsfähiger Bauschutt 
gelten z. B. Beton mit und ohne Eisen, 
Pflastersteine, Schamotte, Schiefer, 
Bimsstein, Naturstein, Kalksandsteine, 
Dachsteine, Ziegelmaterial, Mörtel und 
Fliesen ohne Anhaftungen.
Zum nicht aufbereitungsfähigen 
Bauschutt, der einer zugelassenen 
Deponie zuzuführen ist, zählen alle 
auslaugbaren anorganischen Stoffe 
wie z. B. Gips, Kalk, Leichtbaustoffe, 
Mörtel und Fliesen mit Anhaftungen.

Verwertbare gemischte 
Baustellenabfälle

Alle verwertbaren Baustellenabfälle 
sind nach Möglichkeit sortenrein zu 
trennen und einer Wiederverwertung 
zuzuführen. 
  Metalle  Schrotthändler
  Papier und Pappe  

Altpapiersammlung/handel
  saubere Verpackungen aus Kunst

stoff oder Styropor  gelber Sack
  Altholz, Bauholz, Kisten und Palet

ten  Altholzverwertung

Nicht verwertbare 
gemischte Baustellenabfälle

Nicht verwertbare brennbare Bau
stellenabfälle, wie z. B. Tapeten, 
Bodenbeläge, Fußbodendielen und 
Vertäfelungen, sind der Abfallent
sorgung zuzuführen.

Schadstoffhaltige Abfälle

Als Sonderabfall sind beispielsweise 
zu entsorgen: Abbeizer, Gebinde mit 
Resten von alten Holzschutzmitteln, 
Batterien, Farb und Lackverdünner, 
nicht ausgehärtete Klebestoffe sowie 
Kitt und Spachtelmassen, Spray
dosen, Teerrückstände und Bitumen.
Alles was mit schädlichen Stoffen 
vermischt ist, wird damit auch zu 
Sonderabfall.

Mutterboden

Mutterboden, welcher bei Baumaß
nahmen sowie bei wesentlichen 
Veränderungen der Erdoberfläche 
ausgehoben wird, ist in nutzbarem 
Zustand zu erhalten und vor Vernich
tung zu schützen.
Dieses Gebot zum Schutz des 
Mutter bodens ist in das Baugesetz
buch aufgenommen worden.
Mutterboden, der nicht sofort wieder
verwendet wird, ist in Mieten mit einer 
Sohlenbreite von bis zu 3 m und einer 
Höhe bis zu 1,30 m aufzusetzen.
Die Mieten sollen möglichst im 
Schatten und abseits vom Baubetrieb 
liegen.
Sie sind mit Grassboden o. Ä. abzu
decken und vor dem Austrocknen zu 
bewahren.

Bodenaushub, Bauschutt, 
Baustellenabfälle

Bodenaushub, Bauschutt und 
sonstige Baustellenabfälle sind 
grundsätzlich schon an der Abfallstelle 
getrennt zu erfassen und getrennt 
einer Verwertung zuzuführen.
Vor allem sind bei Abrissen von 
Gebäuden oder Gebäudeteilen 
schadstoffhaltige Materialien (insbe
sondere asbesthaltige Baustoffe und 
Dämmmaterialien) und Bauteile, die 
eine Aufbereitung behindern oder 
verhindern können (Rohrleitungen, 
Fenster, Türen, Fußbodenbeläge 
usw.), vorher auszubauen. 
Folgende Aufteilung der Baureststoffe 
ist je nach anfallender Menge sinnvoll 
und sollte bereits bei der Planung von 
Bau u. Abrissmaßnahmen berück
sichtigt werden.

Bodenaushub

Der Bodenaushub sollte möglichst an 
Ort und Stelle oder im Landschafts
bau verwendet werden.

Boden- und Umweltschutz
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Asbesthaltige Abfälle

Asbesthaltige Abfälle unterliegen 
besonderen Sicherheitsvorschriften.
So ist der Bauaufsichtsbehörde 
bereits vor Erteilung einer Abbruchge
nehmigung die Bescheinigung eines 
Sachkundigen darüber vorzulegen, 
ob Bauteile des zu beseitigenden 
Gebäudes Asbest oder asbesthaltige 
Materialien enthalten.

Mit der Demontage, dem Verfestigen 
oder Beschichten von asbesthaltigen 
Materialien können nur Firmen beauf
tragt werden, die Sachkunde nach 
TRGS 519 erworben haben.

Wildes Ablagern von Bauschutt und 
Baustellenabfällen auf nicht dafür 
zugelassenen Flächen ist eine Ord
nungswidrigkeit, die mit einer Geld
strafe geahndet werden kann.

A b f a l l i s t m e h r a l s v i e l e d e n k e n .

Deshalb behandeln wir ihn auch so gut!

K a p i t e l t a l - 6 7 6 5 7 K a i s e r s l a u t e r n - T e l e f o n : 0 6 3 1 . 3 4 1 1 7 - 0 - T e l e f a x : 0 6 3 1 . 3 4 1 1 7 - 7 7 7 7 - w w w . z a k - k l . d e

Sicher. Entsorgungssicherheit heißt auch, dass Sie sich darauf verlassen dürfen, dass der Abfall abgeholt
und von uns angenommen wird. Logisch, dass dabei die höchsten Sicherheitsstandards gelten.
Ökologisch. Abfallvermeidung,Recycling undVerwertung sind selbstverständlich.Darüber hinaus gewinnen
wir aus Ihren Abfällen Strom,Wärme und Kompost.
Effizient.Wir suchen ständig nach den besten Lösungen, Abfall zu verwerten. Erzielte Erlöse kommen
dem Gebührenzahler zugute.

Alexander Erdbeer – Fotolia

http://www.zak-kl.de
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Verbandsgemeindeverwaltung
BruchmühlbachMiesau
Am Rathaus 2
66892 BruchmühlbachMiesau
Tel.: 06372922000

Verbandsgemeindeverwaltung
EnkenbachAlsenborn
Hauptstr. 18
67677 EnkenbachAlsenborn
Hauptstr. 121
67691 Hochspeyer
Tel.: 063039130

Verbandsgemeindeverwaltung
KaiserslauternSüd
Pirmasenser Str. 62
67655 Kaiserslautern
Tel.: 0631201610

Verbandsgemeindeverwaltung
Landstuhl
Kaiserstr. 49
66849 Landstuhl
Tel.: 06371830

Verbandsgemeindeverwaltung
Otterbach – Otterberg
KonradAdenauerStr. 19
67731 Otterbach
Hauptstr. 27
67697 Otterberg
Tel.: 063016070

Verbandsgemeindeverwaltung 
RamsteinMiesenbach
Am Neuen Markt 6
66877 RamsteinMiesenbach
Tel.: 063715920
 
Verbandsgemeindeverwaltung
Weilerbach
Rummelstr. 15
67685 Weilerbach
Tel.: 063749220 

Bürgercenter
Tel.: 0631/7105 – 0

Allgemeine Bauberatung
Herr Kusche (Abt.Leiter) (373)

Bauleitplanung
Herr Mar (321)

Baugenehmigung
Herr Fleischer  (381)
Herr E. Heß (281)

Baulasten
Frau Jung (372)

Wohnraumförderung
Frau Schamberger (351)
Herr Brehm (350)

Dorferneuerung & Denkmalschutz
Herr M. Heß (352)
Herr Brehm (350)

Abfallberatung
Frau Schmitt (408)
Frau Lill (505)
Herr Beysiegel (472)

Energie
Verbraucherzentrale
(Fackelstr. 22, 67655 Kaiserslautern)
Tel.: 063192881

Antje Martens Rechtsanwältin
Fachanwältin für Miet-, Pacht- und Wohnungseigentumsrecht

Bau- und Architektenrecht, Versicherungsrecht, Arbeitsrecht, Bank- und Börsenrecht, Verkehrsrecht

Almenweg 19 • 67657 Kaiserslautern • Telefon: 06 31 / 36 13 96 20
Telefax: 06 31 / 36 13 96 22 • awmartens@web.de • www.kanzlei-martens.de

Verbandsgemeinden im Landkreis Kaiserslautern

Zuständigkeit – Mitarbeiterverzeichnis

mailto:awmartens@web.de
http://www.kanzlei-martens.de
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